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Art. 20

Arbeitsvertragsrichtlinien des 
Deutschen Caritasverbandes (AVR)

Die AVR ist durch den Beschluss der Regionalkommis-
sion Nord am 22. November 2021 geändert bzw. ergänzt 
worden.

Die Regionalkommission Nord beschließt:

I. Übernahme der ab dem 1. August 2021 beschlossenen 
mittleren Werte

 Der Beschluss der Bundeskommission der Arbeits-
rechtlichen Kommission vom 7. Oktober 2021 zu den 
Änderungen in der Anlage 7 zu den AVR wird hin-
sichtlich aller dort beschlossenen mittleren Werte zur 
Entgelt- und Vergütungshöhe mit der Maßgabe über-
nommen, dass alle dort beschlossenen mittleren Werte 
zu denselben Zeitpunkten als neue Entgelt- und Vergü-
tungswerte für den Bereich der Regionalkommission 
Nord festgesetzt werden. Dies schließt die Zeitpunkte, 
die in der Übergangsregelung, Teil III des Beschlusses 
vom 07. Oktober 2021, beschlossen wurden, ein.

II. Inkrafttreten
 Dieser Beschluss tritt zum 1. August 2021 in Kraft.

Der vorstehende Beschluss wird hiermit für das Bistum 
Osnabrück in Kraft gesetzt.

Osnabrück,  17.01.2022

+ Dr. Franz-Josef Bode

Bischof  von Osnabrück

Art. 21

Ersetzende Entscheidung des 
Vermittlungsausschusses der Zentral-KODA 

vom 28.10.2019

„Sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen“

Der Vermittlungsausschuss trifft einstimmig die folgende 
ersetzende Entscheidung: 

1. Befristete Arbeitsverhältnisse dürfen ohne Sachgrund 
für die Dauer von bis zu 14 Monaten abgeschlossen 
werden. Bis zu dieser Gesamtdauer von 14 Monaten ist 
eine einmalige Fristverlängerung statthaft.

 Während der Dauer eines derart befristeten Arbeits-
verhältnisses sind ordentliche Kündigungen möglich. 

Hierfür sind die allgemeinen arbeitsrechtlichen und die 
jeweiligen kirchenarbeitsrechtlichen Bestimmungen 
maßgebend.

2. Die Regelungen unter Ziffer 1. gelten für alle befris-
teten Arbeitsverträge, die seit dem Tag des Wirksam-
werdens dieser Neuregelung in ihrem Geltungsbereich 
abgeschlossen werden und verdrängen von diesem 
Zeitpunkt an regionale Bestimmungen zur sachgrund-
losen Befristung.

3. Die vorstehenden Bestimmungen zur sachgrundlosen 
Befristung treten spätestens 12 Monate nach dem In-
krafttreten des Gesetzes außer Kraft, wenn der Gesetz-
geber eine Neuregelung zur sachgrundlosen Befristung 
trifft.

4. Diese Regelung steht unter der aufschiebenden Be-
dingung, dass die kirchliche Arbeitsgerichtsbarkeit im 
Rahmen ihrer abschließenden Entscheidung die Zu-
ständigkeit der Zentral-KODA für den Regelungsstand 
„Sachgrundlose Befristung abschaffen“ feststellt oder 
nicht in der Sache entscheidet. In diesen Fällen wird 
die ersetzende Entscheidung nach § 19 Abs. 2 Zentral-
KODA-Ordnung (ZKO) den Bischöfen zur Inkraftset-
zung nach § 13 ZKO vorgelegt.

Die vorstehende Entscheidung wird mit Wirkung vom      
1. März 2022 für das Bistum Osnabrück in Kraft gesetzt.

Osnabrück,  14.02.2022

+ Dr. Franz-Josef Bode

B i s c h o f   v o n   O s n a b r ü c k

Art. 22

Gesetz zum Schutz von Patientendaten
bei der Seelsorge in katholischen

Einrichtungen des Gesundheitswesens in der 
Diözese Osnabrück (Seelsorge-PatDSG) 

 in der Fassung des Beschlusses der Vollversammlung 
des Verbandes der Diözesen Deutschlands 

vom 23. November 2020 

Inhaltsübersicht 

Präambel 

§ 1  Geltungsbereich 

§ 2  Begriffsbestimmungen 

§ 3  Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung durch 
einen Krankenhausseelsorger (implementierte 
Krankenhausseelsorge) 
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§ 4  Offenlegung von Patientendaten gegenüber einer 
mit Seelsorgeauftrag ausgestatteten Person zum 
Zwecke der Seelsorge (nicht implementierte Seel-
sorge) 

§ 5  Offenlegung von Patientendaten gegenüber der 
Kirchengemeinde des Patienten zum Zwecke der 
Seelsorge 

§ 6  Schutzmaßnahmen bei der Übermittlung von       
Patientendaten 

§ 7  Außerkrafttreten und Inkrafttreten 

Präambel 

Zum Schutz der personenbezogenen Daten von Patienten4 
bei der Seelsorge in katholischen Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens im Sinne des § 2 Abs. 1 lit. a) im Bistum 
Osnabrück wird das nachfolgende Gesetz erlassen. 

Die Versorgung des Patienten in katholischen Einrich-
tungen des Gesundheitswesens umfasst auch die Seelsor-
ge. Diese ist der unmittelbare Ausdruck des Auftrags der 
Kirche zum Dienst an den Menschen. Seelsorge versteht 
sich ohne Ansehung der Religions- bzw. Konfessionszu-
gehörigkeit des Patienten in Ergänzung zur medizinischen, 
pflegerischen und sozialen Behandlung als spiritueller und 
ethischer Beitrag zu einer ganzheitlichen Behandlung 
(„spiritual care“). Die Seelsorge ist so zu gestalten, dass 
das Persönlichkeitsrecht auf Schutz der Patientendaten ge-
wahrt wird.  

§ 1 
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Verarbeitung von Patienten-
daten bei der Seelsorge in katholischen Einrichtun-
gen des Gesundheitswesens im Sinne des § 2 Abs. 1            
lit. a) ohne Rücksicht auf deren Rechtsform oder Trä-
gerschaft.  

(2) Dieses Gesetz regelt als besondere kirchliche Rechts-
vorschrift im Sinne des § 2 Abs. 2 des Gesetzes über 
den Kirchlichen Datenschutz (KDG) den Schutz von 
Patientendaten im Sinne des § 2 Abs. 1 lit. b) bei der 
Seelsorge unabhängig von der Form und der Art ihrer 
Verarbeitung. 

(3) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, 
finden das Gesetz über den kirchlichen Datenschutz 
(KDG) und die zu seiner Durchführung ergangenen 
Vorschriften, insbesondere die Durchführungsverord-
nung zum KDG (KDG-DVO), in ihrer jeweils gelten-
den Fassung unmittelbar Anwendung.  

4   Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrücklich 
in geschlechtsspezifische Personenbezeichnungen differenziert. 
Die gewählte Form schließt andere Geschlechter gleichberechtigt 
ein. 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet der Ausdruck: 

a) „katholische Einrichtungen des Gesundheitswe-
sens“ alle Krankenhäuser im Sinne von § 107    
Abs. 1, § 108 des Sozialgesetzbuches, Fünftes 
Buch - Gesetzliche Krankenversicherung - (SGB 
V) vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477) in 
der jeweils geltenden Fassung sowie Vorsorge- und 
Rehabilitationseinrichtungen  im  Sinne  von  § 107

 Abs. 2, § 111 SGB V in der jeweils geltenden  Fas-
sung, soweit sie sich in katholischer Trägerschaft 
befinden.  

b) „Patientendaten“ alle personenbezogenen Daten 
von Patienten der katholischen Einrichtung des 
Gesundheitswesens. Zu den „Patientendaten“ in 
diesem Sinne gehören auch personenbezogene Da-
ten von Angehörigen, Begleitpersonen oder ande-
ren Bezugspersonen des Patienten sowie sonstiger 
Dritter, soweit sie der katholischen Einrichtung des 
Gesundheitswesens im Zusammenhang mit der Be-
handlung des Patienten bekannt werden. Dies gilt 
ungeachtet ihrer Eigenschaft als „Dritte“ im Sinne 
des § 4 Nr. 12. KDG. Patientendaten sind „Gesund-
heitsdaten“ im Sinne des § 4 Nr. 17. KDG. Sie ge-
hören zu den besonderen Kategorien personenbe-
zogener Daten gemäß § 4 Nr. 2. KDG. 

c) „Krankenhausseelsorger“ die mit Seelsorgeauf-
trag der zuständigen kirchlichen Stelle ausgestat-
tete Person, die in einer vom Verantwortlichen der 
katholischen Einrichtung des Gesundheitswesens 
konzeptionell implementierten Seelsorge in der 
katholischen Einrichtung des Gesundheitswesens 
tätig ist. Krankenhausseelsorger im Sinne dieses 
Gesetzes sind datenschutzrechtlich wie Beschäf-
tigte im Sinne des § 4 Nr. 24. KDG zu behandeln. 
Ungeachtet dessen besteht in seelsorgerlichen Fra-
gen kein Weisungsrecht des Verantwortlichen der 
katholischen Einrichtung des Gesundheitswesens 
gegenüber dem Krankenhausseelsorger.   

(2) Im Übrigen gelten die Begriffsbestimmungen des § 4 
KDG. 

§ 3 
Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung

durch einen Krankenhausseelsorger 
(implementierte Krankenhausseelsorge) 

(1) Die Verarbeitung von Patientendaten durch einen 
Krankenhausseelsorger im Sinne des § 2 Abs. 1 lit. c) 
ist im Rahmen des § 11 Abs. 2 KDG zulässig, wenn im 
Rahmen des Behandlungsvertrages auf die konzeptio-



Kirchliches Amtsblatt Osnabrück Nr. 2 vom 28. Februar 2022 29

nelle Implementierung von Krankenhausseelsorge und 
die damit einhergehende Einbindung eines Kranken-
hausseelsorgers in das Behandlungsteam in angemes-
sener Form hingewiesen wird. Das im Einzelnen näher 
ausgestaltete und fundierte Konzept zur Krankenhaus-
seelsorge ist Bestandteil des Behandlungsvertrages; es 
ist zur Einsicht auszulegen oder bereit zu halten.  

(2) Die Verarbeitung von Patientendaten durch den Kran-
kenhausseelsorger erfolgt unter der unmittelbaren da-
tenschutzrechtlichen Verantwortung des Verantwortli-
chen. 

§ 4 

Offenlegung von Patientendaten  
gegenüber einer mit Seelsorgeauftrag

ausgestatteten Person zum Zwecke der Seelsorge 
(nicht implementierte Seelsorge) 

Der Patient darf beim Abschluss des Behandlungsvertrages 
unter Hinweis auf die Freiwilligkeit und die Folgen seiner 
Angabe zum Zwecke der Seelsorge nach seiner Religion/
Konfession befragt werden. Ist die Seelsorge vom Verant-
wortlichen nicht im System der katholischen Einrichtung 
des Gesundheitswesens konzeptionell implementiert (vgl. 
§ 2 Abs. 1 lit. c)), dürfen einer mit Seelsorgeauftrag der 
zuständigen kirchlichen Stelle ausgestatteten Person auch 
bei fehlender ausdrücklicher Einwilligung zum Zwecke 
der Seelsorge ausschließlich Vor- und Nachname des Pa-
tienten, seine Religion/Konfession, sein Aufenthaltsort in 
der katholischen Einrichtung des Gesundheitswesens so-
wie das Aufnahmedatum offengelegt werden, soweit der 
Patient eine Religion/Konfession angegeben hat. Dies gilt 
nicht, wenn der Patient deutlich gemacht hat, dass er keine 
Seelsorge wünscht. 

§ 5 
Offenlegung von Patientendaten gegenüber 

der Kirchengemeinde des Patienten  
zum Zwecke der Seelsorge 

Eine Offenlegung des Vor- und Nachnamens des Patien-
ten, seiner Religion/Konfession, seines Wohnortes und 
seines Aufenthaltsortes in der katholischen Einrichtung 
des Gesundheitswesens gegenüber der Kirchengemeinde 
des Patienten ist nur zulässig, wenn der Patient einge-
willigt hat. Allein die Angabe der Religion/Konfession im 
Behandlungsvertrag kann nicht als Einwilligung angese-
hen werden. 

§ 6 
Schutzmaßnahmen bei der Übermittlung

von Patientendaten 

Für die Übermittlung von Patientendaten sind ausreichen-
de technische und organisatorische Schutzmaßnahmen 

nach dem KDG und der KDG-DVO zu treffen. Die Mitar-
beitenden sind ausdrücklich auf diese Schutzmaßnahmen 
hinzuweisen und entsprechend in die Nutzung der Geräte, 
die Anwendungen und die Schutzmaßnahmen einzuwei-
sen.  

§ 7 
Außerkrafttreten und Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 01.03.2022 in Kraft. 

(2) Dieses Gesetz soll innerhalb von fünf Jahren ab In-
krafttreten überprüft werden. 

Osnabrück,  23.02.2022

LS   + Dr. Franz Josef Bode

Bischof  von Osnabrück

Art. 23

Verändertes Ehevorbereitungsprotokoll

Nachdem die Frühjahrsvollversammlung der DBK am 
25.02.2021 einige Änderungen des Ehevorbereitungspro-
tokolls (EVP) beschlossen hatte, wurden diese durch die 
Kongregation für die Bischöfe am 12.10.2021 bestätigt. 
Ab sofort kann dementsprechend das neue EVP verwendet 
werden, spätestens ab dem 01.06.2022 ist es durchgängig 
zu verwenden. 

Die Veränderungen betreffen insbesondere die Hinzufü-
gung des Sachverhalts der Rituszugehörigkeit, die durch 
die zunehmende Zahl der Mitglieder der ecclesiae sui 
iuris (mit Rom verbundene Ostkirchen) notwendig wur-
de. Überdies wurden redaktionelle Verbesserungen auf-
genommen. In dem Zusammenhang war auch die Anmer-
kungstafel zum EVP entsprechend zu aktualisieren.

Den Pfarreien werden im Laufe des ersten Halbjahres 
2022 die Formulare zugesandt werden. 

Osnabrück,  17. Januar 2022

Das Bischöfliche Generalvikariat


